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Sollen Schieferbrüche und Torflager in das 
Bergregal einbezogen werden? 

I. 
Es ist eine auffallende Erscheinung, dass in unserer 

so viel von l<'reih~it des Bodens und sonstiger Freiheit 
declamirenden Zeit sich im praktischen Leben das Gelüste 
nach Privilegien, Monopolen, Bevorzugungen, Vorrechten 
u. dgl. keineswegs so selten zeigt, als man glauben sollte. 
Dazu gehören auch die Ansprüche, auf jeden mineralischen 
oder demselben analogen Stoff, der eben die Speculation 
interessirt - gleich nicht mehr und nicht weniger als das 
Privilegium des Berg reg a 1 s ausdehuen zu sollen! 

\Vir haben vor Kurzem erst uns mit dem dafür aller
dings sehr einladenden Aluminium beschäftigt; vor nicht 
sehr langer Zeit hat die niederösterreichische Handelskam
mer an den Redacteur dieser Zeitschrift sowie an andere 
Fachgenossen die Aufforderung gerichtet*), sich darüber zu 
äussern, ob (was in einer Eingabe an die Handels- und 
Gewerbekammer verlangt wurde) Schiefer und Torf als 
Regal erklti.rt werden sollten, wie es angeblich nach jener 
Eingabe in anderen Ländern der Fall sein solle. 

Wir bringen in Nachst~hendew eineu Auszug aus 
unserem Gutachteu an die Handels- und Gewerbekammer. 

11 Ich will hier nicht ausführlich untersuchen, aus wel
chen Ursachen unsere einheimische Schiefererzeugung hinter 
der coucurrirenden ausländischen zurückgcbliebeu seiu mag, 
sondern mich vor der Hand damit beguügen, nachzuweisen, 
dass die Behauptung, „ dass in England, Frankreich, Sach
sen - die Ausbeutung des Dachschiefer-Betriebes in Bezug 
auf das Verhältniss der Unternehmer zum Grundeigeuthümer 
nach dem Bergrechte geordnet seiu, in vollem Vvider
spruch mit den Gesetzen dieser Liinder steht. 

In England besteht ein ß er g reg a 1 oder Vorbehalt 
des Eigenthums und des V erleihungsrechts auf Bergwerks
minernlien in der Art, wie es auf dem europäischen Cou
tinent in mannigfachen Berggesetzen ausgedrückt ist, 

*) Auch die Leobner Handelskammer hat sich durch 
diese Mittheilung bewogen gefunden , Erhebungen über diese 
Frage einzuleiten, deren Resultate wir noch nicht kennen. 

Die Red. 

eigentlich gar 11 ich t. Die royal ty bezüglich der Edel
metalle - Gold und Silber - wird dort aus dem Münz· 
rechte abgeleitet und hat mit dem deutschen nBergregali
tätsrechteu fast gar nichts gemein, als ein gewisses Recht 
auf Abgaben und eine Art Einlösungsrecht der edlen Me
talle. In Cornwallis bestehen alte Zinn-Statute, wel
che eigenthümliche Verhältnisse des Zinnbergbaues 
regeln. Im Allgemeinen aber steht in England für alle 
anderen Metall-Bergwerke, dann für Kohlenwerke und 
sonstigen Berirbaubetrieb der Grundsatz fest, dass der 
Grundeigen t h ii m er allein darüber zu verfügen hat, und 
aller Bergbau in England wird auf Grundlage von Ver
t r ä gen mit den Grundbesitzern betrieben, oder von 
Letzteren selbst. Die grossen Sehieferhrüche von Wales 
(Bangor und Umgebung) sind daher keinem bergrechtliehen 
Occupationsprivilegium unterworfen, sondern lediglich mit 
den Grundbesitzern vereinbarte Uutemehmungen! 

Vollkommen klar ist diess Verhältniss im fro.nzösisehen 
Gesetze vom 21. April 1810 ausgesprochen, welches auch 
für Belgie11, Rheinhesseu, Rheinbaiern und bis 1. Oc
tober 1865 auch noch für die linksseitige preussiche Rhein
provinz galt. Allerdings umfasst das Berggesetz der Franzo
sen von 1810 die3Kategorien "mines, minicres et car
r i e r es, u unter welchen letzteren auch SchiPferbrüche inbc· 
griffen sind, aber nur in Bezug auf t e c h n i s c h · p o 1 i z e i-
1 i ehe Ueberwachung. Die Erwerbung des Rechts zum 
Betriebe ist nur bei den eigentlichen Bergwerken (mines) 
von der Verleihung ( Concession) des Staates abhiingig. 
Titel VIII des Gesetzes vom 21. April 1S10 sagt unter 
der Aufschrift: des n e a r r i c r e s" in nur 2 Paragraphen 
wörtlich Folgendes: 

§. 81. L' exploitation des carricres a eiel ouvert a 
lieu saus pi:rmission sous Ja simple surveillunce de IR police 
et avec l'observation des Jois ou reglement.s gencraux ou 
locaux. 

§. 82. Quand l'exploitation a lieu par galeries souter
raines, eile est soumise a Ja surveillanee de l'aministration, 
comme il est dit ou titre V. 

§. 83. Le tourbes (Torfstiche) ue peuvent etre exploi
tees que par la proprfrtaire du terrain, ou de son conscu
tement. 



Es ist kaum möglich, das Gegeutheil von der Behaup
tung in der fraglichen Eingabe au die Handelskammer 
klarer auszudrücken, als es der Text des französischen 
Gesetzes thut ! 

In Sachsen, wo seit 1851 ein neues Berggesetz 
besteht, gehört nur der Bergbau auf metallische Mine
ralien zum Bergregal. Es gehören dort nicht einmal Stein
und Braunkohlen bezüglich der Er w c r b u u g zum Berg
recht, sondern sind vom Grundeigenthümcr abhängig, was 
auch in der preussischen Provinz Sachsen der Fall ist. Das 
ehemals iu Sachsen bestandene Regal der „Porcellanerde11 
ist gänzlich aufgehoben. Es ist daher vollkommen unwahr, 
dass sich in Sachsen Schieferbrüche (oder Torfgräbe
reien) einer bergrechtlichen Begünstigung erfreuen. 

Nur das herzoglich Nassau i s c h e Gesetz vom 
18. Februar 1857 nimmt auch Schwerspath, Walk
erde, Gyps, Dachschiefer, sowie Thon arten, welche 
zur Fabrikation von Pfeifen, Krügen u. dgl. tauglich sind, 
in Jas Berggesetz auf. Allein gerade dieses Gesetz hat 
von allen neuen Gesetzen in der Wissenschaft sowie in der 
Praxis den wenigsten Beifall gefunden, und soweit mir aus 
Mittheilungen eines hervorragenden dortigen Abgeordneten 
bekannt ist, haben die nassauischen Kammern sich wieder
holt gegen dieses Gesetz ausgesprochen. 

In Pr e u s s e u, dessen Dachschiefer-Erzeugung in 
Rheinland-Weetphaleu eine höchst wichtige Stelle einnimmt, 
besteht keinerlei Be rgre ga l i tä ts -Recht zu Gunsten des 
Dachschiefers, welches denselben dem Eigenthum des 
Grundbesitzers entzöge, und auch das neue - allgemein 
beifällig aufgenommene - preussische Berggesetz vom 24. 
Jänner 1865, also das neueste aller Berggesetze, wel
ches mit 1. Oetobcr für ganz Preussen (rechts und links 
vom Rheine) in Wirksamkeit trat, hat trotz des lwrvorragen
den Antheils, den eben die Rheinländer an dessen Zustande
kommen genommen haben, nicht für uöthig erachtet, 
die Steinbrüche, Schieferbrüche 1 Torfstiche u. s. w. mit 
in das Bereich der Bergwerksverleihung zu ziehen, obschon 
nach französischem Bergrecht der linkeu Rhein-Seite, die car
ricres mindestens der bergbaulichen Oberaufsicht, wenn sie 
unterirdisch sind, unterliegen, und nach der Kurkölnischen 
Berg-Ordnung, sowie nach der Mark-Cleve'schen sogar Mar
mor-, Alabaster-, Dachschiefer-, Mühlstein- und Kalkstein
brüche der bergrechtlichen Verleihung unterworfen waren. 
Beide Häuser der preussischen Reichsvertretung fanden in 
ihren Comite's , worin auc:h diese l<'ra.ge erörtert wurde, 
keinen Grund, diese Mineralien der Verfügung des Grund
eigenthümers zu entziehen, um die Bergwerksverleihung 
über dieselben auszudehnen. 

Mit Ausnahme N a.s s a. u s hat also keine der neueren 
Gesetzgebungen seit der französischen das Be r gre ga l 
erweitert, sondern mehrfach eingeschränkt, weil bei fort
schreitender wirthscha.ftlicher Bildung nur für die von Natur 
verborgenen und auf besonderen Lagerstätten (Gängen und 
Flötzen) vorkommenden Miuernlieu sich eine solche Ent
ziehung aus der natürlichen Herrschaft d<?s Grundbesitzers 
rechtfertigen lässt, und die Benützung von mehr oder minder 
zu Tag liegenden Mineralien, die ganze Gebirgstheile bil
den und deren Nutzbarkeit allgemein erkennbar, deren Ge
winnung meist nur die gewöhnlichen allgemeinen tech
nischen Kenntnisse fordert, füglich der Einsicht der Grund
besitzer und der Vereinbarung fremder Unternehmer mit 
die~en ebenso überlassen bleiben könnte, wie es bei Ziege-
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leien, beim Bau und der Pachtung von Ruukekübeu-Fel 
dern, bei Schotterbrüchen u. dgl. der Fall ist. 

Und es scheint in der That a.ueh nach meiner Ansicht 
kein Grund vorhanden, wegen Schwierigkeiten, welche 
ein z e 1 n e Unternehmer, gleichviel ob aus eigener Schuld 
oder aus der von Grundbesitzern, hie und da. finden mögen, 
zu Rückschritten in der Berggesetzgebung zu greifen, 
mit welcheu wir in Mitten aller volkswirthschaftlich l1och
stehenden Nationen, beinahe allein dastehen würden! 

Die Klage über Concurrenz muss ganz andere Ur
sachen aufzählen als diese, um Gehör zu finden, denn 
wenn die nicht bergregahnässige - und durch Grundbe
sitzer-Vertl'äf:e bebaute englische und Zwickauer 
K oh Je mit unserer österreichischen vom Berggesetze 
dem Erwerber gratis zuerkannteu Kohle mit uns zu 
eoncurriren vermag, so ist es wohl der schlagendste Beweis, 
dass Steuern, Frachttarife der Eisenbahnen, geringere In
telligenz des Betriebes, ungünstige Naturverhältnisse -
aber nie h t die gesetzliche Bestimmung, ob ein Mineral 
b er g rechtlich oder ci vilreditlich erwerbbar sei, die 
Schuld tragen, dass wir im Na.ehtheile sind. 

Wenn aber zu hohe Forderungen eines Gruud
b es i t ;r. er s au einen Pächter seiner Grundbestaudtheile 
eine gesetzliche Expropriation nach Art clcs Bergrechtes 
r<~chtfcrtigen würden, dann müsste man consequeut den 
Grundbe~irzer zu n f t artig lediglich auf Kraut-, Kom· und 
Erdäpfelban, Wiesencultur etc beschränken, und j e de 
andere ßcuüczung seine; Bodens - als H. egal erklären, also 
auch Z i e gc 1 erde für Unternehmer von Zie~eleien, Schotter 
für W a.sserbauten, K1dk zum Hausbau, Ce m e n t s t ein c 
11. s. w. dahin einbeziehen. Wo würde diess enden? 

Auch mit dem Torf verhält es sich in ähnlidlCr Weise. 
Er ist leicht erkennbar, •rnf weiten Strecken Jedermann 
kenntlich abgelagert, und das Resultat der Zersetzung von 
Pflanzenfasern auf einer wässerigen Bodenfläche. Seine 
Aufsuchung bedarf keiner künstlichen Schächte und Stollen, 
sein Vorhandensein muss nicht erst mit kostbaren Vorar
beiten constatirt werden, seine Gewinnung fordert keine 
unterirdischen Bauten, wie ein B~rgwcrksbetrieb. Warum 
sollte das Baggern, Formschlagen, Trocknen, PrPssen und 
Verarbeiten des Torfes andere Erwerbs-, Besitz- und Be
triebsnormen erfordern, als das Graben, Kneten, Formen, 
Trocknen, Pressen, Brennen von L eh m zu Ziegel u oder 
Draiuröhren? '? 

Warum soll die Gewinnung von Bruchsteinen zum 
Bau eines Hauses nicht bergregalitiitsmässig sein, aber für 
die Gewinnung von Schiefersteinen für das Da.eh -
das "Privilegium" des Bergregals angerufen werden? 

Bloss weil ein A. oder B. mit überspannten Forderun
gen eines Grundbesitzers seine Unternehmung behiu· 
dert glaubt, soll mau alle gesunden volkswirtbschaftlichen 
Grundsätze verleugnen und die freie Concnrreuz, den Ab· 
schluss freier Verträge, sowie die natürlichen Weehselbe· 
ziehuugcn zwischen Grundbesitz und Industrie stören 
wollen, die ja beim Bau einer Fabrik, beim Pachte eines 
Rübenfeldes für eine Raffinerie, eines Platzes für eine 
Steinmetzwerkstii.tie oder Zimmerma.nnsa.rbeit ebenso gut 
eintreten! Oder steigern nicht etwa Grundbesitzer ihre Bau
a.rea bei grösserer Nachfrage nach Bauplätzen? Und würden 
Grundbesitzer, welche Schieferbrüche haben, ihre Pacht -
forderungeu in der Länge steigern können, wenn keine 
Nachfrage darnach wäre? Und wenn ihr Verlangen zu hoch 
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gebt - wird nicht von selbst die Nachfrage verstummen, 
und zwar am wirksamsten durch die Concurrenz fremder 
Schiefer, und sie nöthigen, um nicht jeden Nutzen zu ver
lieren, durch weit niedrigere Pachtofferte den früheren Pächter 
oder einen andern wieder zu gewinnen? Im a 11 gemeinen 
Interesse liegt es gewiss nicht, mit künstlichen Privilegien, 
die noch beim eigentlichen Bergbau uothwendig sein mögen, 
in die Reformbewegung d!'r allgemeinen Entwicklun ! des 
Verkehrs einzugreifen, unserer Berggesetzgebung fremd
artige Bestandtheile einzuschieben und Consequenzen her· 
aufzubeschwören , die uns mitten in die künstlichen 
Preistaxen für Bodenpnchte und Grundnutzungen zurück· 
führen, oder besser gesagt zurückschrauben müssten. 

Wo sich die Schiefergewinnung bei heutigen 
Pachtpreisen und Arbeitskosten nicht lohnt, wird sie am 
besten liegen bleiben, bis sich überhaupt- oder jetzt schon 
in anderen Händen - die Bedingungen dazu zusammen
finden. Wo der Torf, der doch immer nur ein Surrogat 
für Holz und Steinkohle ist und bleibt, mit diesen nicht zu 
concurriren vermag, wird er eben bessere Zeit abwarten, 
oder sich ersr locale Consumtionsstätten schaffen müssen. 

Die Torfgewinnung auf Unkosten des ohnehin durch 
den Besitz von nassen Torfgründen nicht sehr begünstigten 
Grundbesitzers heben zu wollen, scheint mir nicht im all
g e m e i n e n und öffentlichen Interesse zu liegen. Zeigt sich 
aber Aussiebt auf Erfolg und Ertrag, so wird die 
Zahl solcher Grundbesitzer, welche aus blossem Eigensinn 
davon nicht selbst oder durch billige Verpachtung werden 
profitiren wollen, heutzutage kaum grösser sein, als die Zahl 
jener, die aus Eigensinn oder Unverstand ihre Weizen
oder Haferfelder schlecht bebauen oder brach liegen lassen, 
und die mau doch auch nicht um eines a g r i c o l e n Unter
n eh m er s willen, sei dieser auch weit intelligenter, expro
priiren odr.r zum Verpachten gegen fixe Zifferansätze z w in
g e n kau n, wenn man nicht den gefährlichsten aller Wege, 
den des c o mm u n i s t i s c h e n S o c i a 1 de s p o t i s m u s 
betreten will ! 

Wien, den 18. September 1865. 
Dr. Otto v. Hiugenau. 

Bemerkungen über das mechanische Puddeln. 
Von Dr. Ad. Gurl t. 

(Aus der Revue universelle etc. v. de Cuyper*) iibersetzt von P. K.) 

Seit einer längeren Reihe von Jahren suchten die In
genieure die Arbeit des Puddelns, die ohne Widerrede eine 
der beschwerlichsten, im Hüttenwesen, zu erleichtern. Bis
her haben ihre Bestrebungen nur sehr Unvollständiges er
zielt, weil eines Theils die vorgeschlagenen Maschinen zu 
complicirt waren, als dass ihre Handhabung von den Ar
beitern leicht gefasst würde, anrleren Theils die beantragten 
Mittel nur eine geringe Erleichterung in der Periode des 
Rührens brachten, während sie in den darauffolgenden 
Perioden des Gaarens und Luppen-Machens wirkungslos 
waren. 

In Grossbritannien, wo man fast ausschliesslich weisses 
und raffinirtes Roheisen puddelt, ist die Periode des Rüh
rens von so kurzer Dauer, dass die Kosten des Apparates 
den Vortheil überwiegen, den man daraus zieht, und darum 
haben alle Vorrichtungen zum mechanischen ~uddeln, welche 

*) IX. 5. Lief. S. 352. 

nur dem Puddler die Arbeit währeud dem Rühren zu er
leichtern bezwecken, nicht mehr Erfolg gehabt. 

Unter solchen Umständen begreift man es, dass die 
Handarbeit die Oberhand über die Maschinenarbeit behalten 
musste, und ich denke, dass die Letztere nie vollkommen 
uuabhängig von der Ersteren sein wird. 

Nichtsdestoweniger sind in den letzten Jahren Ver
hältnisse entstanden, welche dazu nöthigen, die Handarbeit 
beim Puddeln so viel als möglich zu beschrä11ken, indem 
man sie durch Maschinen-Arbeit ersetzt; wir sprechen von 
den Arbeiter-Genossenschaften, die d'urch ihre Vereinigung 
eine solche Macht erlangt haben, dass sie die Leiter von 
Hüttenwerken zuweilen in einer sehr willkürlichen Art 
und Weise zu Lohnerhöhungen zwangen. 

Fügen wir hiezu noch den ausserordcutlichen Trieb 
nach Auswanderung, der die Arbeiter nach dem amerikani
schen Krieg erfasste, und man wird begreifen, dass es Zeit 
ist, dass die Eisenhütten sich mit der Sorge befassen, die 
menschliche Arbeit zu ersetzen, durch die eines unintelli
genten Motors*). 

Der Zweck dieser Zeilen ist, den Ingenieuren den Weg 
zu zeigen, den englische Eisenhütten in dieser Angelegen
heit betreten haben. 

Bemerken wir noch, wie wir es schon oben gesagt 
haben, dass es die vorzüglichste Bestrebung sein muss, 
geschickte und theuere Arbeiter durch gewöhnliche und 
billige, bei Ma>chinen verwendete, zu ersetzen, die sich, da 
sie keine lange Lehrzeit brauchen, immer leicht beschaffen 
lassen. 

Während nun die ersten Bestrebungen einfach dahin 
gingen, dem Puddler die Arbeit zu erleichtern, sucht man 
heut zu Tage sich mit diesen Vorrichtungen vollständig zu 
behelfen. 

Diess Ziel wird aber augenscheinlich nur erreicht 
werden können durch eine Vorrichtung, deren Functionen 
vollständig denen des Puddlers selbst gleichen. 

Der Apparat des schwedischen Ingenieurs G. Oestlund, 
welcher vor mehreren Jahren zu Finspong in Schweden 
versucht worden ist, entspricht diesen Anforderungen sehr 
gut. Aber ich weise nicht, wie weit die letzten Versuche 
entsprechende Resultate für die Praxis gaben. 

Dieser Apparat besteht aus einem Gefässe oder einem 
Topfe von Gusseisen, welcher um seine verticale Axe mit 
was immer für einer Geschwindigkeit gedreht werden kann, 
indessen mau diese Axe nach Erforderniss in der Weise zu 
neigen im Stande ist, dass sie mit dem Horizonte einen 
beliebigen Winkel einschliesst. 

Man führte ungefähr 50 Kilogramme flüssigen Roh
eisens in diesen Topf (der vorher im lnnt'rn mit Puddel
schlacke gefüttert und genügend erhitzt wurde) und setzte 
ihn unter starker Neigung der Rotationse.xe in Bewegung. 
Um die Abkühlung des aufgenommenen Eisens, sowie des 
Gefässes zu vermeiden, liess man durch dessen Müadung 
die starke Flamme eines Gasgenerators eindrängen, welche 
das Eisen und die inneren Wandungen bespielte. Das 
Eisen machte so allmälich die Perioden des Puddelns durch, 
und war am Ende genügend entkohlt, um in der Gestalt 
von Luppen (es sind deren gewöhnlich 1-2) unter den 

*) Dahin ist es bei uns allerdings noch nicht gekom
men; im Gegentheile feiern leider nur zu viele Hände, die vor 
Kurzem noch in unserer Eisenindustrie Arbeit hatten. D. Red. 
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